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Beschluss VV-07/21 

Der 63. Verbandsversammlung am 16. Februar 2021 

(zu TOP 10 a) 

 

Beschluss über die Bildung und Zusammensetzung des Planungsbeirates 
Siedlungsentwicklung 

Die Verbandsversammlung des Regionalen Planungsverbandes Westmecklenburg 

hat auf o.g. Sitzung Folgendes beschlossen:  

 

 Der Regionale Planungsverband Westmecklenburg bildet zur Begleitung des 
Prozesses der Teilfortschreibung Siedlungsentwicklung einen Planungs-
beirat Siedlungsentwicklung. 

 Der Planungsbeirat Siedlungsentwicklung setzt sich aus insgesamt 12 
Verbandsvertretern zusammen. Davon stellen  

- die Landeshauptstadt Schwerin insgesamt zwei Verbandsvertreter 

- die große kreisangehörige Stadt Wismar und das Mittelzentrum 
Grevesmühlen zusammen insgesamt zwei Verbandsvertreter 

- der (restliche) Landkreis Nordwestmecklenburg insgesamt drei 
Verbandsvertreter 

- die Mittelzentren Hagenow, Ludwigslust und Parchim zusammen 
insgesamt einen Verbandsvertreter und 

- der (restliche) Landkreis Ludwigslust-Parchim insgesamt vier 
Verbandsvertreter. 

Die Mitglieder des Planungsbeirates Siedlungsentwicklung werden durch die 
Verbandsversammlung gewählt. 

 Der Planungsbeirat Siedlungsentwicklung setzt sich mit den fachlichen Em-
pfehlungen und Einschätzungen der Arbeitsgruppe Siedlungsentwicklung 
auseinander. Er berät den Vorstand und die Verbandsversammlung im 
Hinblick auf die Vorbereitung von Beschlüssen im Rahmen der o.g. 
Teilfortschreibung. Die organisatorische Vor- und Nachbereitung sowie 
Durchführung der Beiratssitzungen obliegt der Geschäftsstelle. 

 
Begründung: 
 
Die Verbandsversammlung hat auf ihrer 62. Sitzung am 10.06.2020 den Beschluss zur 
Einleitung der Teilfortschreibung der Kapitel 4.1 Siedlungsstruktur und 4.2 Stadt- und 
Dorfentwicklung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Westmecklenburg 
2011 gefasst. 

Die Landrätin Frau Weiss wurde vom Kreistag Nordwestmecklenburg beauftragt, die 
Mitarbeit von Verbandsvertretern in der AG Siedlungsentwicklung zu unterstützen und 
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darauf hinzuwirken, den Teilfortschreibungsprozess aktiv durch die Mitwirkung von 
Verbandsvertretern und nicht als reines Verwaltungshandeln umsetzen. 

Der Vorstand hat sich auf seiner 154. Sitzung am 30.09.2020 mit diesem Anliegen 
auseinandergesetzt und empfiehlt der Verbandsversammlung, zur Begleitung des 
Teilfortschreibungsprozesses einen Planungsbeirat Siedlungsentwicklung zu bilden, 
der sich aus Verbandsvertretern zusammensetzt. Ermächtigungsgrundlage zur 
Bildung eines Planungsbeirates ist § 15 der Verbandssatzung. 

Der Planungsbeirat soll aus insgesamt 12 Verbandsvertretern bestehen. Dies ent-
spricht einem Viertel der Verbandsversammlung. Die Verbandsmitglieder entsenden 
je angefangene 50.000 Einwohner einen Verbandsvertreter in den Planungsbeirat, 
wobei die Einwohnerzahlen der kreisangehörigen Mittelzentren jeweils zusammen-
gefasst und von den Einwohnerzahlen des Landkreises abgezogen werden: 

Verbandsmitglied Anzahl Verbands-
vertreter in VV 

Einwohner am 
31.12.2019 

Anzahl Verbands-
vertreter im PB  

kreisfreie Stadt Schwerin 10 95.653 2 

Landkreis Nordwestmecklenburg,  
davon 

 157.322  

große kreisangehörige Stadt 
Wismar 

5 42.963  

Mittelzentrum Grevesmühlen 2 10.434  
HWI + GVM  53.397 2 

restlicher Landkreis NWM 9 103.925 3 

Landkreis Ludwigslust-Parchim,  
davon 

 211.779  

Mittelzentrum Hagenow 2 12.175  
Mittelzentrum Ludwigslust 2 11.950  
Mittelzentrum Parchim 2 17.773  
HGN + LWL + PCH  41.898 1 

restlicher Landkreis LUP 16 169.881 4 

Summe 48 464.754 12 

 

Die Mitglieder des Planungsbeirates Siedlungsentwicklung sind durch die Verbands-
versammlung zu wählen. 

Der Planungsbeirat tagt nach Bedarf, zumindest jedoch im Nachgang einer Sitzung 
der Arbeitsgruppe Siedlungsentwicklung. Dabei soll sich der Planungsbeirat stra-
tegisch mit den von der Arbeitsgruppe getroffenen Empfehlungen und Einschätzungen 
auseinandersetzen. Der Planungsbeirat soll die Organe des Planungsverbandes 
(Vorstand, Verbandsversammlung) im Hinblick auf die Vorbereitung von Beschlüssen 
bzgl. des o.g. Teilfortschreibungsprozesses beraten. Voraussichtlich werden ca. 2 
Beiratssitzungen pro Jahr erforderlich sein.  

 

Der Vorstand hat auf seiner 155. Sitzung am 09.12.2020 mehrheitlich beschlossen, 
der Verbandsversammlung die Bildung eine Planungsbeirates Siedlungsentwicklung 
mit der dargestellten Zusammensetzung zur Beschlussfassung zu empfehlen (siehe 
Beschluss VS-08/20). 
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Abstimmungsergebnis: 

Anzahl der Mitglieder der Verbandsversammlung:  48 

Davon anwesend zum Zeitpunkt der Abstimmung:  41 

Ja-Stimmen:        38 

Nein-Stimmen:         1 

Stimmenthaltungen:        2 

 
 

gez. Thomas Beyer 

Vorsitzender des  
Regionalen Planungsverbandes  
Westmecklenburg 


